
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1984/5/2 11Os56/84,
9Os77/84, 13Os97/85, 13Os55/87,

14Os143/87, 14Os17/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.05.1984

Norm

StGB §70

Rechtssatz

Für die Annahme der Gewerbsmäßigkeit kommt es nicht darauf an, ob es dem Täter auch gelingt, das in

gewerbsmäßiger Absicht weggenommene Diebsgut gewinnbringend zu veräußern (so schon LSK 1978/109 = EvBl

1978/108).
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Beisatz: Zur Hehlerei. (T1)
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